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Die Stellungnahme ~es Oberbergamtes . vom Januar 1997 wurde unter .Berück-. . .. ' . . ' ' , 

· sichtiguryg. des Standes d~r Technik überprüft. · 

Sie wird hiermit durch nachfolgende B~richtigu11gen bzw. Ergänzungen aktuali- · 

: siert: 

zu Kapitel 5 „Fahtung;und Transpqrt (unter Ta9!)" ab Seite 51 ff._: 

Auf Seite 56 wird der vorletzte und letzte Ab$atz wie folgt benciltigt bzw. aktuali-
. . .· ,, . . . 

. siert (durch Untflrstrei~ung kenntlich ger:ilacht): 

· Aufgrund d~r Umsetzung der EG-Richtl_inie.89/392/EWG des-Rates vom 14.- Juni 

1989 zur_~ng!eichung äer R~tsv<;n-schriften. d~r Mitgliedstaaten für Maschinen 

(mit· Änderung$ljchtlinien), durch ~ie Neunte VerordnunQ zum Gerätesicherheits ... 

gesetz ,(Maschinenv.erordnung - 9. GSGV) vom '12. Ma'i 1993 (BGBI. I S. 704) 
. , . .. . . . .· . ' ' '\ ._, 

i. d. F. vom 28. September 1995- (B~BI. 1 S. 1213) darf nach Ablauf der Über- . 
. , , . . ' . . . . 

. gangsfrist in § _6 · Abs; 2 der 9. GSGV ab 01.01 :1985 diese ·Bauartzulassung nicht 

mehr· ve~lan_gt werden; Voraussetzu~g . fOr das lnverkehrbring·en ist nach § 3 der 

J ' 
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·~ 9. GSGV, dass jedes Fahrzeug (Maschine) mit der CE-Kennzeichnung versehen 

ist und dass eine EG-KonfoOTtitätserklärung nach '(orgeschriebenem Muster bei

gefügt ist. 

Für die Bereitstellung und Benutzung der Fahrzeuge (Arbeitsmittel) ist § 17 der 

Bergverordnung für alle bergbaulichen Bereiche (Allgemeine Bundesbergverord

nung - ABBergV) vom 23. Oktober 1995 (BGBI. 1 S. 1466), zuletzt geändert durch 

Artikel 1 der Verordnung zur Änderung bergrechtlicher Verordnungen vom 10. Au- / 

gust 1998 (BGBI. 1 S. 2093), einschließlich der dazugehörigen Betriebsplanzulas- .. 

sung zu beachten. 

Auf Seite 58 wird unter der Überschrift Hinweis der Text wie fotgt aktualisiert: 

~er · Einsatz dieselbetriebener Gleislosfahrzeuge im Untertagebergbau ist Stand 

der Technik. Nach § 36 Abs. 4 Nr. 4 GefStoffV gelten Dieselmotoremissionen 

(DME) als krebserzeugende Gefahrstoffe. Daher sind die in § 36 GefStoffV vorge

schriebenen zusätzHchen Maßnahmen ab dem 01.01.2001 durchzuführen. 

Der TRK-Wert für DME wird in der TRGS 900 „Grenzwerte in der Luft am Arbeits

platz" (Ausgabe Oktober-1996 / Fassung Februar 2000) 

für den Nichtkohlebergbau unter Tage und Bauarbeiten unter Tage auf 

0,3mg/m3
, 

im übrigen auf 0, 1 mg/m3 festgesetzt. 

Dieser Immissionswert wird mit den vorgesehenen Motoren und Bewetterungsver

hältnissen eingehalten. 

Die Auslöseschwelle für DME wird in der TRGS 554 uDieselmotoremissionen 

(DME)" auf 0, 1 mg/m3 festgelegt. Dieser.Grenzwert wird. im Betrieb ohne weitere 

techn.ische Maßnahmen (z. s.· der Einsatz von Partikel-Filtern) voraussichtlich· 

überschritten Werden, so dass dann die .in § 36 Abs. 5 GefStoffV genannten Maß

nahmen erforderlich wären. 
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zu Kapitel 12.1 „Verfüllen und Verschließen der Schächte" ab Seite 103 ff.: 

Es wird darauf hingewiesen, dass zu gegebner Zeit die/ Forschungsergebnisse der 

ln-Situ-Versuche auf der Schachtanlage Salzdetfurth Berücksichtigung finden 

sollten. 

zu Kapitel 16: Abfallentsorgung/ Haufwerksverbringung ab Seite 127 ff: 

Auf Seite 128. wird unter der Überschrift Durchführung der Prüfung der Text wie 

folgt aktualisie!!_ (durch Unterstreichung kenntlich gemacht):• 

~ , Bei der Prüfung der Planaussagen wurden die Bestimmungen des 

r'. 

Bundesberggesetzes (BBergG) vom 13.08.1980 (BGBl.I S. 1310) in der 

Fassung vom 12. februar 1990 (BGBI. 1 S. 216), zuletzt geändert durch Ge

setz vom 26. Januar 1998 (BGBI. 1 S. 164), des 

Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes. (KrW-/AbfG) vom 27.09.1994 

(BGBI. 1 S. 2705) in der zuletzt geänderten Fassung vom 03.05 .. 2000 (BGBI. 1 
. ' 

s. 632) • 

sowie des 

Niedersächsischen Abfallgesetze~ (NAbfG) vom 14.10 .. 1994 (Nds. GVBI. 

S. 467) - zuletzt geändert durch Artikel 2 des. Gesetzes vom 19.02.1999 

(Nds. GVBI. S. 46) 

zugrunde gelegt. 

Auf Seite 129 wird unter der Überschrift Bewertung der Text wie folgt aktualisiert 

(durch Unterstreichung kenntlich gemacht); 
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. . . ' . 
Die Prüfung der Entsorgung „bergbaulicher Abfälle" im Sinne des § 2 Abs. 2 Ziff. 4 . . . .·. ' . 
des KrW-/AbfG hat in_Verbindun~ mit den Be~timmungen des ·Bundesberggeset-

. zes (§ 55 Abs. 1 Nr. 6 BBergG) .im:.bergrechtlichen Betriebsplanveifahren zu erfol

gen. Gemäß ·der Verordi'\ung Ober Zustandigkeit~n . auf dem Gebiet· der· Kreislauf

wirtschaft und des Abfallrecht~s (ZustVO-Abfall) vom 18. 12:1997 (Nds. GVBI. . . . , . ~ . 

S. 557) in der geänderten Fassung der Verordnung vom 17.09.1999 (Nds. GVBI. 
• • • • •• • • I • 

S. 345) liegt die · ZostäncUgkeit ·abweichend von de~ allgemeinen Regelung dabei · 

ebenfalls bei den Bergbehörden. . . . 

Die Stellungnahme des Oberbergamtes zu .den übrigen, hier n·icht erwähnten Ka

p.~eln hat aucli . heute. noch ihre. Gültigkeit. 
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